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RUNDSCHREIBEN DES SCHULAMTSLEITERS

Nr. 12 /2005

Betreff: 
Dienstaustritte Direktorinnen und Direktoren zum 1.9.2005

Sehr geehrte Frau Direktorin!

Sehr geehrter Herr Direktor!

Werte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Sekretariaten!

Mit dem Rundschreiben Nr. 48/2004 vom 16. Dezember 2004, betreffend „Dienstaustritte des Lehrpersonals“ habe ich Ihnen das Ministerialrundschreiben vom 9. Dezember 2004, dieselbe Angelegenheit betreffend, übermittelt. Dieses Rundschreiben enthält unter dem Buchstaben E) auch Weisungen betreffend die Dienstaustritte der Schuldirektorinnen und Schuldirektoren. Die Bereiche Dienstbeendigungen, Auflösung des Arbeitsverhältnisses und Kündigungsfristen sind auf Staatsebene zum Großteil im staatlichen Kollektivvertrag, auf Landesebene im Landeskollektivvertrag der Schulführungskräfte geregelt.

Dies vorausgeschickt, darf ich Ihnen folgendes mitteilen:

1. Direktorinnen und Direktoren, die bis zum 31. August 2005 das 65. Lebensjahr vollenden, werden laut Artikel 509, Absatz 1, des Legislativdekretes Nr. 297/1994 bzw. Artikel 25, Absatz 1, des LKV der Schulführungskräfte von Amts wegen mit Wirkung ab dem 1. September 2005 in den Ruhestand versetzt.

Im Sinne von Artikel 6 des Landesgesetzes Nr. 19 vom 28. Dezember 2001 kann das Dienstverhältnis im oben genannten Fall um zwei weitere Dienstjahre verlängert werden, sofern besondere Erfordernisse der Schulverwaltung gegeben sind. Die Entscheidung über den Aufschub der Versetzung in den Ruhestand liegt im Ermessen des Schulamtsleiters. Wer von dieser Möglichkeit Gebrauch machen will, muss innerhalb 31. Mai 2005 einen entsprechenden Antrag beim Schulamtsleiter einreichen.
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2. Direktorinnen und Direktoren, die bis zum 31. August 2005 40 effektive Dienstjahre erreichen, werden laut Artikel 25, Absatz 1, des LKV Schulführungskräfte ebenfalls von Amts wegen mit Wirkung ab dem 1. September 2005 in den Ruhestand versetzt.

Im Sinne von Artikel 25, Absatz 1, des genannten Landeskollektivvertrages kann von den interessierten Direktorinnen und Direktoren innerhalb vom 31. Mai 2005 der Antrag auf Fortsetzung des Dienstverhältnisses eingereicht werden.
3. Die Gesuche um freiwilligen Dienstaustritt mit Wirkung ab 1. September 2005 können von den interessierten Schuldirektorinnen und Schuldirektoren innerhalb 31. Mai 2005 beim Schulamt eingereicht werden. Bis zu diesem Termin können auch bereits eingereichte Gesuche um freiwilligen Dienstaustritt wieder schriftlich zurückgezogen werden. Aufgrund der Bestimmungen des Kollektivvertrages für die Schuldirektorinnen und Schuldirektoren kann auch während des Schuljahres vom Dienst ausgetreten werden, unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist. Es wird empfohlen, aus schulorganisatorischen Gründen von dieser Möglichkeit abzusehen.

Für alle Fragen im Zusammenhang mit der Pension und der Abfertigung können Sie sich an das Pensionsamt für das Lehrpersonal (Tel. Nr. 0471 / 41 68 00) wenden.
Mit freundlichen Grüßen

DER SCHULAMTSLEITER

Dr. Peter Höllrigl
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